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Stadtbezirksrat 113 – Hondelage  
- als Mitteilung außerhalb von Sitzungen - 
 
 
 
Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP)  
Beteiligungsverfahren zum Entwurf einer Änderung un d Ergänzung 
hier: Stellungnahme der Stadt Braunschweig 
 
 
 
„Die Verwaltung wird beauftragt, gegenüber dem Land Niedersachsen die anliegende Stel-
lungnahme der Stadt Braunschweig abzugeben.“ 
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Die Niedersächsische Landesregierung will das am 23. Mai 2008 in Kraft getretene neue Lan-
desraumordnungsprogramm erneut ändern und ergänzen. 
 
Mit Schreiben vom 27. August 2010 ist die Stad Braunschweig über den Zweckverband Groß-
raum Braunschweig als Untere Landesplanungsbehörde in das internetgestützte Beteiligungs-
verfahren eingebunden worden. 
 
Die aktuellen Änderungen und Ergänzungen des LROP konzentrieren sich auf die Themenbe-
reiche Klimawandel, Naturschutz, Hochwasserschutz, Rohstoffsicherung und alternative Ener-
giegewinnung. Für die Stadt Braunschweig ist neben der allgemeinen Betroffenheit bei diesen 
Themen eine neue Festlegung zur Rohstoffsicherung von besonderer Bedeutung: In Kapitel 
3.2.1 ist unter Ziffer 05 ein neu formulierter Absatz zu den Ölschieferlagerstätten östlich Braun-
schweigs eingefügt worden. Mit Bezug auf die bestehende räumliche Abgrenzung im Regiona-
len Raumordnungsprogramm für den Großraum Braunschweig (RROP), die auch eine Fläche in 
der Stadt Braunschweig (nördlich Hondelage) einschließt, ist dieser Bereich als „national-
bedeutsame Energiereserve“ zukünftig von entgegenstehenden Nutzungen freizuhalten. Weder 
im Flächennutzungsplan noch in Bebauungsplänen dürfen dort neue Baugebiete dargestellt 
oder festgesetzt werden. 
 
Im RROP ist diese Fläche bisher als „Vorbehaltsgebiet Rohstoffsicherung“, als „Vorbehaltsge-
biet Erholung“ und als „Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft“ festgelegt. Darüber hinaus sind 
im Rahmen der Flurbereinigung zum Ausbau der Bundesautobahn A 2 und der ICE-Strecke 
„Weddeler Schleife“ erst in jüngster Zeit umfangreiche Kompensationsmaßnahmen im Bereich 
nördlich Hondelage umgesetzt worden, die zukünftig sowohl einen wirtschaftlichen Abbau der 
Lagerstätte als auch eine bauliche Entwicklung in diesem Bereich erschweren oder sogar ver-
hindern würden. Es wird daher seitens der Stadt Braunschweig keine Notwendigkeit zur raum-
ordnerischen Höherstufung der Lagerstätte gesehen. Auch der Zweckverband Großraum 
Braunschweig hat sich in ähnlicher Weise positioniert. 
 
Folgende Anlage ist Bestandteil dieser Vorlage: 
 
Anlage 1: Entwurf der Stellungnahme 
 
I. A. 
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